Berlin, 13. Februar 2026

Deutsche Industrie- und Handelskammer

Stellungnahme

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtline (EU) 2024/1799 zur Férde-
rung der Reparatur von Waren

vom 13. Februar 2026

Wir bedanken uns fiir die Gelegenheit zur Stellungnahme. Die vorliegende Stellungnahme be-
ruht auf den uns zugegangenen AuBerungen der Industrie- und Handelskammern (IHKs) und
den Wirtschaftspolitischen Positionen der DIHK.

A. Das Wichtigste in Kiirze

Die deutsche Umsetzung der europdischen Recht-auf-Reparatur-Richtlinie folgt in vielen As-

pekten dem Ansatz, die unionsrechtlichen Regelungen wortgleich zu ibernehmen. Dennoch

bestehen mehrere inhaltliche und strukturelle Abweichungen, die aus Sicht der Mitgliedsun-
ternehmen der IHKs kritisch gesehen werden. Unternehmen kénnen durch unklare Rechtsbe-
griffe, wirtschaftlich schwer tragbare Vorgaben und fehlende praktische Umsetzbarkeit belas-
tet werden.

Im Einzelnen geht es um:

e Eine mogliche Ausweitung des Mangelgewahrleistungsrecht im B2B-Bereich tber die Vor-
gaben der Recht-auf-Reparatur-Richtlinie hinaus. Die (iberwiegende Mehrheit unserer
Mitglieder lehnt ein solches “gold-plating” ab, da es sich zulasten des Wirtschafts- und
Rechtsstandorts Deutschland und der Wettbewerbsfahigkeit der deutschen gewerblichen
Wirtschaft auswirken kénnte.

e Rechtsunsicherheit bei der Gewahrleistungsfrist, die das wirtschaftliche Risiko fir der Mit-
gliedsunternehmen erhoht. Die geplante Verlangerung der Verjahrungsfrist um 12 Mo-
nate nach Reparatur erzeugt Rechtsunsicherheiten. Es besteht die Gefahr einer Verjah-
rungsliicke, neuen Haftungsrisiken und erhohtem Konfliktpotenzial mit Verbrauchern.

e Belastung durch unklare Informationspflichten. Unternehmen miissen Verbraucher Giber
Wahlrechte und Fristverldngerungen informieren — aber in Bezug auf Zeitpunkt und Form
bestehen Unklarheiten. Es besteht das Risiko fiir fehlerhafte oder zu spate Information,
mogliche Rechtsstreitigkeiten und operative Verzégerungen.

e  Praktische Probleme durch lange Reparaturzeiten. Die Erfahrungen zeigen, dass Ersatz-
teile haufig schwer oder gar nicht verfiigbar sind. Reparaturen kénnen daher Wochen bis
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Monate dauern, was die Kostenstruktur verschlechtert und zu Unzufriedenheit bei Kun-
den und Reputationsrisiken fiihrt.

e  Wirtschaftliche Risiken durch nicht kostendeckende Reparaturentgelte. Die Richtlinie defi-
niert ein ,,angemessenes Entgelt” aus Verbrauchersicht, nicht aus Unternehmenssicht. Un-
ternehmen koénnten verpflichtet sein, Reparaturen zu Preisen durchfiihren zu missen, die
unter den tatsachlichen Kosten liegen.

e Unterschiedliche Zeitpunkte des Inkrafttretens. Wahrend kaufrechtliche Anderungen erst
ab dem 31. Juli 2026 gelten sollen, treten Herstellerpflichten und Reparaturformular un-
mittelbar nach Verkliindung in Kraft. Unternehmen erhalten keine ausreichende Vorberei-
tungszeit, obwohl erhebliche organisatorische und technische Anpassungen erforderlich
sind.

B. Inhaltliche Ausfiihrungen (oder auch , Bewertung im Einzelnen®)

Die Forderung der Kreislaufwirtschaft hat fiir die deutsche Wirtschaft einen hohen Stellen-
wert. Neben 6kologischen Vorteilen, wie einem Beitrag zum Klimaschutz, liegen hierin auch
O0konomische Potenziale. Dazu zahlt eine geringere Importabhangigkeit bei verschiedenen
Rohstoffen, welche die Resilienz von Unternehmen verbessert. Vorgaben zu Langlebigkeit, Re-
paraturfreundlichkeit und Recyclingfahigkeit von Produkten sollten Unternehmen aber auch
genligend Freiraum bei der Produktentwicklung einrdumen. Anforderungen an die Reparier-
barkeit von Waren sollten aus diesem Grund nur gemeinsam mit der Wirtschaft produktspezi-
fisch effizient und birokratiearm weiterentwickelt werden. Eine Erweiterung des Gewahrleis-
tungsrechts im Hinblick auf den Anspruch auf Reparatur (,,Right to Repair”) sieht die ganz
Uberwiegende Zahl der Unternehmen hingegen kritisch. Auch weist die DIHK dringend darauf
hin, dass bei der Umsetzung der unionsrechtlichen Vorgaben zum Anspruch auf ein Recht auf
Reparatur aus der Richtlinie (EU) 2024/1799 in das deutsche Recht, ein angemessenes Verhalt-
nis von Kosten und Nutzen gewahrt werden sollten. Andernfalls kbnnen die Unternehmen mit
Uberbordenden und rechtlich unklaren Anforderungen tberfordert werden. Gerade der Trend
zu mehr und mehr birokratischen und verwaltungstechnischen Anforderungen bereiten unse-
ren Betrieben Sorge.

Ausweitung der Mangelgewdhrleistung bei fehlender Reparierbarkeit

Klnftig soll die Reparierbarkeit der gekauften Sache zu den Merkmalen zdhlen, die die libliche
Beschaffenheit einer Sache bei Kaufvertragen ausmacht. Damit kann eine fehlende Reparier-
barkeit der Kaufsache einen Sachmangel darstellen und Mangelgewahrleistungs-anspriiche im
Kaufrecht ausldsen.

Der Begriff der ,,Reparierbarkeit” erscheint in diesem Zusammenhang inhaltlich nicht hinrei-

chend bestimmt. Dies gilt insbesondere fiir die Waren, hinsichtlich derer keine unionsrechtli-
che Spezialvorschriften existieren, die konkrete Anforderungen an die Reparierbarkeit der re-
levanten Produktgruppe formulieren. Es bleibt fir die Unternehmen offen, ob hierbei techni-
sche, wirtschaftliche oder zeitliche MalRstabe anzulegen sind. Diese Unbestimmtheit flihrt zu
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erheblicher Rechtsunsicherheit und erschwert eine verlassliche Vertrags- und Risikokalkulation
flir Unternehmen. Die Folge sind héhere Compliance-Kosten fiir Unternehmen.

Mit der Ausweitung des Sachmangel-Begriffs fihrt der Referentenentwurf eine Regelung im
B2B-Bereich ein, die die Recht-auf-Reparatur-Richtlinie nicht vorsieht. Wahrend die Recht-auf-
Reparatur-Richtlinie die Reparierbarkeit der Ware als Beschaffenheitsmerkmal nur fiir Kauf-
vertrage zwischen Verbrauchern und Verkaufern vorsieht, kann nach den Vorgaben des Refe-
rentenentwurfs eine fehlende Reparierbarkeit der Kaufsache unter Umstanden bei samtlichen
Kaufvertragen einen Sachmangel darstellen.

Eine Minderheit unserer Mitglieder weist auf die Vorteile einer einheitlichen Definition des
Sachmangelbegriffs im Mangelgewahrleistungsrecht hin. Diese Vorteile beziehen sich insbe-
sondere auf Unternehmen, die das gleiche Produkt an Verbraucher und Unternehmen auf
dem deutschen Markt verkaufen. Durch einen national einheitlichen MaRstab kdnnte zusatzli-
cher biirokratischer Aufwand vermieden werden. Auch kénnten Belastungen im B2B-Bereich
durch klare Beschaffenheitsvereinbarungen, Gewadhrleistungsregime und AGB-Gestaltung
steuern.

Die Uberwiegende Mehrheit unserer Mitglieder beflirchtet jedoch eine Schlechterstellung
deutscher Unternehmen im europaischen und internationalen Wettbewerb aufgrund der Aus-
weitung des Gewahrleistungsrechts im B2B-Bereich. Missten deutsche Produkte im unterneh-
merischen Geschaftsverkehr die Anforderungen an die Reparierbarkeit erfillen, dann mussten
u.a. auch die entsprechenden Konstruktionsanforderungen gedndert, Produktionsldufe und
Produktbeschreibungen angepasst und Ersatzteile vorgehalten werden. Solche MaBnahmen
sind regelmaRig mit hohem Aufwand und Kosten fir die Unternehmen verbunden. Dabei
missten deutsche Waren hohere Anforderungen erfillen als die Waren ihrer europdischen
oder internationalen Mitbewerber, fir die diese Anforderungen im B2B-Warenverkehr nicht
gelten. Der deutsche Gesetzgeber sollte daher die betreffenden EU-Vorschriften moglichst
eins zu eins, d. h. ohne Zusatze oder Verscharfungen - auch bekannt als ,,gold-plating” - umset-
zen, um Wettbewerbsnachteile fiir die hiesigen Unternehmen zu verhindern.

AuBerdem konnte durch ein Mangelgewéhrleistungsrecht, das von den rechtlichen Vorgaben
der anderen EU-Mitgliedsstaaten abweicht, ein Anreiz fliir Unternehmen geschaffen werden,
beim grenziiberschreitenden B2B-Warenverkehr auf andere Rechtsordnungen auszuweichen.
Fir den Rechtsstandort Deutschland bedeutet das einen zentralen Nachteil. Es ist nicht auszu-
schlielen, dass Geschéftspartner kiinftig haufiger darauf drangen werden, als Erfiillungsort fir
einen Kaufvertrag einen Ort auBerhalb des deutschen Staatsgebietes zu vereinbaren. Fir die
gewerbliche Wirtschaft in Deutschland kann dies einen wirtschaftlichen Standortnachteil so-
wie zusatzliche Rechtsunsicherheiten und -kosten fiir die Unternehmen zur Folge haben.

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer -3-
Besucheranschrift: Breite StraBe 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de



Kritisch betrachten einige unserer Mitglieder auch die moéglichen Umweltauswirkungen durch
die Ausweitung des Mangel-Begriffs im B2B-Bereich. Die dadurch geschaffene Moéglichkeit, bei
B2B-Geschaften innerhalb der Gewahrleistungsfrist im Falle einer unzureichenden Reparier-
barkeit den Ricktritt vom Kaufvertrag zu erklaren und eine Riickabwicklung zu erreichen,
konnte bewirken, dass selbst funktionstiichtige Waren Gegenstand einer Rlickgewahr werden.
Sofern die funktionstiichtigen Waren im Anschluss entsorgt werden, kénnte das Umsetzungs-
gesetz zur Recht-auf-Reparatur-Richtlinie die Bemihungen von Unternehmen, durch langle-
bige Produkte einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, untergraben.

Verlangerung der Gewahrleistungsfrist

Die fliir § 475e Abs. 5 BGB n.F. vorgesehene Formulierung fiir die Verlangerung der Verjah-
rungsfrist von Anspriichen wegen eines Mangels nach der Durchfiihrung der Nachbesserung
um zwolf Monate erzeugt erhebliche Rechtsunsicherheiten fiir Unternehmen. Insbesondere
ist unklar, ob die Verlangerung um 12 Monat ab dem Zeitpunkt des Endes der regelmaBigen
Verjahrungsfrist fir Mangelgewahrleistungsanspriiche oder aber ab dem Zeitpunkt der Durch-
flihrung der Nachbesserung gelten soll.

Sollte im letzteren Fall der Zeitpunkt der Durchfiihrung der Nachbesserung zeitlich nach dem
Ende der regelmaBigen Verjahrungsfrist liegen, wiirde sich fiir die Unternehmen die Frage
stellen, wie sie mit Gewahrleistungsanspriichen umzugehen hétten, die zwischen dem Ablauf
der regelmaRigen Verjahrungsfrist und dem Beginn der verldangerten Verjahrungsfrist ausge-
|6st werden. Aus diesem Grund besteht ein dringendes Bedlirfnis an einer gesetzlichen Klar-
stellung, dass die Fristverlangerung um 12 Monate nahtlos an das Ende der regelmaRigen Ver-
jahrungsfrist fur Mangelgewahrleistungsanspriiche anknipft.

Informationspflichten der Verkaufer

Nach § 475 Abs. 4 BGB (neu) soll der Verkaufer die Pflicht haben, den Verbraucher darliber zu
informieren, dass er das Wahlrecht nach § 439 Abs. 1 BGB hat und dass sich bei einer Nacher-
fillung durch Nachbesserung die Verjahrungsfrist nach § 475e Abs. 5 BGB verlangert. Weder
im Gesetzestext noch in der Begriindung sind Vorgaben zum Zeitpunkt oder zur Form aufge-
fuhrt. Lediglich die vage Formulierung , bevor er die Nacherfillung durchfihrt” wird als Hin-
weis gereicht. Die Richtlinie — Erwdgungsgrund 41 und Artikel 16 — sind ihrem Wortlaut nach
ebenfalls unergiebig: ,bevor der Verkaufer die Abhilfe erbringt”. Dies wiirde zu erheblichen
Rechtunsicherheiten fiir die Unternehmen fiihren.

Fiir Unternehmen wirft die Unsicherheit in Bezug auf Zeitpunkt und der Form der Informati-
onspflicht praktische Frage auf, die angesichts der Zugénglichkeit der Einhaltung der vorgese-
henen Informationspflicht fir Sammelklagen und den damit verbundenen Prozessrisiken, fir
Unternehmen wirtschaftlich bedeutsam sind. So stellt sich die Frage, ob der Informations-
pflicht bereits im vorvertraglichen Bereich - etwa durch Hinweise auf der Homepage oder im
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Kassenbereich — nachgekommen werden kann oder ob eine Information als Reaktion auf ein
Nacherfillungsverlangen des Verbrauchers noch rechtlich zuldssig sein kann.

In Ermangelung einer weiteren Konkretisierung von Zeitpunkt und Form der Informations-
pflichten besteht somit das Risiko von fehlerhaften oder verspateten Informationen, mogliche
Rechtsstreitigkeiten und operative Verzogerungen. Eine Klarstellung, wann und in welcher
Form die Information zu erfolgen hat, halten unsere Mitglieder daher fiir zwingend notwendig.

Wirtschaftlichkeit der Reparaturpflicht

Hersteller bestimmter Waren, fiir die EU-Vorgaben zur Reparierbarkeit bestehen, - z.B. Wasch-
maschinen, Kiihlschranke sowie Smartphones und Tablets - sollen nach dem Referentenent-
wurf verpflichtet werden, auf Verlangen des Verbrauchers diese Waren unentgeltlich oder zu
einem angemessenen Entgelt und innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu reparieren.

Dabei orientiert sich das gesetzlich geforderte ,angemessene Reparaturentgelt nach Erwa-
gungsgrund 16 der Richtlinie” an der Verbraucherakzeptanz, nicht aber an den tatsachlichen
Kosten der Unternehmen. Ersatzteile sind jedoch teils schwer oder gar nicht beschaffbar. Un-
ternehmen kénnen nicht alle Teile auf Vorrat halten. Ersatzteile missen beim Zulieferer be-
stellt werden, was zu einer Verlangerung der Reparaturdauer fiihrt, dies wiederrum Kosten
und Kundenunzufriedenheit erhéht. Unternehmen bendtigen jedoch realistische Reparatur-
fristen, da Logistik, Diagnose und Teilebeschaffung Zeit erfordern. Das ,,angemessene Repara-
turentgelt” bedarf daher einer Prazisierung, die diese Aspekte bericksichtigt.

Vor diesem Hintergrund begriiRt die gewerbliche Wirtschaft in Deutschland Bemihungen um
eine Prazisierung der Regelungen zur Angemessenheit des Reparaturpreises und des Repara-
turzeitraums. Gleichzeitig spricht sich ein Teil unserer Mitgliedsunternehmen gegen eine Prazi-
sierung mittels Leitlinien aus und fordert stattdessen eine Prazisierung auf Gesetzesebene. Da-
bei verweisen die Mitgliedsunternehmen darauf, dass die rechtliche Klarheit, die von den Leit-
linien ausgehen wiirde, begrenzt ware. Leitlinien kdnnten zwar als unverbindliche Auslegungs-
hilfen dienen, waren jedoch nicht justiziabel. Auch gilt es zu beriicksichtigen, dass Art. 10 der
Recht-auf-Reparatur-Richtlinie die EU-Kommission dazu ermachtigt, Leitlinien zu erlassen, um
insbesondere Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen bei der Einhaltung
der in der Richtlinie festgelegten Anforderungen und Verpflichtungen zu unterstiitzen. Vor
diesem Hintergrund kdnnten nationale Leitlinien zu Doppelstrukturen fihren. Sie kénnten da-
mit unter Umstanden die bestehende Komplexitat eher erhdéhen, statt sie zu reduzieren. Die
Folge konnten zusatzliche Blirokratie und eine unnétige Belastung der Unternehmen sein.

Nichtsdestotrotz besteht Einigkeit unter unseren Mitgliedern, dass eine verbindliche, vorab
klar definierte Methodik zur Angemessenheit von Reparaturkosten und Reparaturzeiten zur
Rechtssicherheit beitragen und Unternehmen dabei helfen wiirde, geeignete Serviceangebote
zu gestalten, Verbraucher korrekt zu informieren und interne Prozesse aufzusetzen. In diesem
Sinne sollte eine Prazisierung der Reparaturzeiten darauf abstellen, ob die Dauer der Repara-
tur unter Bericksichtigung der Art und Komplexitdt der Ware, der Art des Mangels, des techni-
schen Diagnose- und Reparaturaufwands, der Verfligbarkeit von Ersatzteilen sowie der
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branchentiblichen Reparaturzeiten erforderlich ist, um die Ware nach Zugang fachgerecht in
einen vertragsgemalen Zustand zu versetzen. Ein angemessenes Entgelt sollte sich an den
branchenliblichen Reparaturkosten orientieren und jedenfalls die Kosten fiir Arbeitszeiten,
Material und Logistik abdecken.

Verhinderung von Reparaturen

Bei der Umsetzung des Art. 5 Abs. 6 der Recht-auf-Reparatur-Richtlinie sollten die Anforderun-
gen an Ersatzteile, Werkzeuge, IP-Rechte und Produktsicherheit sorgfaltig austariert werden.
Einerseits soll es Herstellern kiinftig untersagt werden, eine Reparatur durch Hardware- oder
Softwaretechniken zu verhindern. Andererseits sollen jedoch Ausnahmen bei berechtigten
Grinden des Schutzes von geistigem Eigentum oder der Produktsicherheit moglich sein.

Dies fiihrt zu einem gerade fiir KMU schwer zu bewaltigenden Spannungsfeld: Der Zugang zu
Ersatzteilen und Werkzeugen soll erleichtert werden, ohne gleichzeitig den Einsatz gefahrli-
cher Nachbauteile, sicherheitskritischer Modifikationen oder Eingriffe in geschiitzte Technolo-
gien zu begilinstigen. Das Risiko eines mdéglichen Anstiegs unsicherer Nachbauteile oder min-
derwertiger Drittanbieterkomponenten sollte nicht unterschatzt werden, da Reparaturbe-
triebe und Handler in der Haftung stehen kdnnten, wenn solche Teile zu Sicherheitsmangeln
an Waren fuhren. Auch hier sollte auf faire Wettbewerbsbedingungen gedrangt werden, um
unverhaltnismaRige Belastungen fiir regionale Betriebe zu vermeiden.

Hersteller aus Drittstaaten

Der Referentenentwurf sieht vor, dass bei Herstellern mit Sitz auRerhalb der Européischen
Union deren Beauftragte bzw. deren Importeure die entsprechenden Reparaturpflichten tref-
fen. Ist kein Importeur vorhanden, so sollen den Vertreiber der Ware die Pflichten des Herstel-
lers treffen.

Unsere Mitglieder berichten, dass immer haufiger Hersteller aus Drittstaaten - insbesondere
aus Asien und den USA — schwer erreichbar sind oder Ersatzteile nicht zur Verfligung stellen.
Viele importierte Gerate sind konstruktiv so gestaltet, dass Reparaturen erschwert oder fak-
tisch unmoglich sind. Dies erhoht das Risiko, dass die Reparaturpflicht faktisch auf die Import-
eure oder Handler Gbergeht. Insbesondere kleine Unternehmen, die nicht Gber notwendigen
Ressourcen oder Expertise verfligen, selbst die entsprechenden Reparaturen vorzunehmen,
werden durch den birokratischen Aufwand, der durch die Beauftragung Dritter zur Vornahme
der Reparatur entsteht, stark belastet. Gleichzeitig ist nicht klar wie die Pflicht zur Reparatur
bei Produkten sichergestellt werden kann, die als Direktimporte (iber Schnittstellen aus Dritt-
staaten direkt von Konsumenten importiert werden. In diesen Fallen gibt es haufig keinen zu-
verlassigen Wirtschaftsakteur innerhalb der EU.

Hierdurch drohen Verzerrung des Wettbewerbs zugunsten von Anbietern aus Drittstaaten, die
sich nicht an den Vorgaben der Recht-auf-Reparatur-Richtlinie orientieren, wahrend
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europaische Hersteller die volle regulatorische Last, mitsamt der dazugehorigen Kosten, tra-
gen mussen.

Unter Beriicksichtigung dessen, bedarf es einer verldsslichen und funktionsfahigen Markttber-
wachung, die insbesondere bei Produkten aus Drittstaatenn die Einhaltung der geltenden Vor-
gaben sicherstellt.

Inkrafttreten und Umsetzungsaufwand

Der Referentenentwurf sieht unterschiedliche Zeitpunkte fir das Inkrafttreten der gewahrleis-
tungsrechtlichen Bestimmungen (Mangel-Begriff, Gewahrleistungsverlangerung, Informations-
pflicht) und fiir das Reparaturformular sowie die Herstellerpflichten in Bezug auf das Recht auf
Reparatur vor. Dabei sollen die gewahrleistungsrechtlichen Regelungen fiir alle Kaufvertrage
gelten, die ab dem 31. Juli 2026 geschlossen wurden, wahrend die Herstellerpflichten bereits
ab dem Tag der Gesetzesverkiindung gelten sollen. Die unterschiedlichen Zeitpunkte fihren
bei Unternehmen zu Rechtsunsicherheiten. Diese Rechtsunsicherheiten konnten sich insbe-
sondere auf grenziiberschreitende Sachverhalte auswirken kénnten, sollten die Vorgaben zum
Recht-auf-Reparatur in Deutschland noch vor des in Art. 22 Abs. 1 S. 3 Recht-auf-Reparatur-
Richtlinie vorgegebenen Zeitpunkts fiir die Anwendung der Vorschriften der EU-Richtlinie
durch die Mitgliedstaaten in Kraft treten.

Unabhingig davon ist eine Vorbereitungszeit fiir Hersteller erforderlich bzw. eine Ubergangs-
regelung notwendig, da Logistik, Diagnose, Teilebeschaffung und ggf. Reparaturleistung erst
eingerichtet werden miussen. Aus Griinden der Planungssicherheit sollte daher in Bezug auf
das Inkrafttreten der Vorschriften ein konkretes Datum, das eine ausreichende Vorbereitungs-
zeit ermoglicht, festgelegt werden, statt das Inkrafttreten von einem flexibleren Zeitpunkt, wie
der Verkiindung des Gesetzes, abhdngig zu machen.

C. Erganzende Informationen

a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten

Christoph Petri, Referatsleiter Umwelt- und Rohstoffpolitik, Bereich Energie, Umwelt, Indust-
rie, E-Mail-Adresse: petri.christoph@dihk.de, Telefonnummer: +49 30 20308 2212

Dr. Ulrike Regele, Referatsleiterin Handel, Bereich Digitale Wirtschaft, Infrastruktur, Regional-
politik, E-Mail-Adresse: regele.ulrike@dihk.de, Telefonnummer: +49 30 20308 2104

Julian Kulaga Referatsleiter Geistiges Eigentum, Verbraucherrecht, Bereich Recht, E-Mail-Ad-
resse: kulaga.julian@dihk.de, Telefonnummer: +49 30 20308 2704
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b. Wer wir sind:

Unter dem Dach der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) sind die 79 Industrie-
und Handelskammern (IHKs) zusammengeschlossen. Unser gemeinsames Ziel: Beste Bedin-
gungen fir erfolgreiches Wirtschaften.

Auf Bundes- und Europaebene setzt sich die DIHK fiir die Interessen der gesamten gewerbli-
chen Wirtschaft gegeniiber Politik, Verwaltung und Offentlichkeit ein. Denn mehrere Millionen
Unternehmen aus Handel, Industrie und Dienstleistung sind gesetzliche Mitglieder einer IHK -
vom Kiosk-Besitzer bis zum Dax-Konzern. So sind DIHK und IHKs eine Plattform fir die vielfalti-
gen Belange der Unternehmen. Diese biindeln wir in einem verfassten Verfahren auf gesetzli-
cher Grundlage zum Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft und tragen so zum wirt-
schaftspolitischen Meinungsbildungsprozess bei.

Grundlage unserer Stellungnahmen sind die wirtschaftspolitischen/europapolitischen Positio-
nen und beschlossenen Positionspapiere der DIHK unter Beriicksichtigung der der DIHK bis zur
Abgabe der Stellungnahme zugegangenen AuRerungen der IHKs und ihrer Mitgliedsunterneh-
men.

Dariber hinaus koordiniert die DIHK das Netzwerk der 150 Auslandshandelskammern, Delega-
tionen und Reprasentanzen der Deutschen Wirtschaft in 93 Landern.

DIHK | Deutsche Industrie- und Handelskammer -8-
Besucheranschrift: Breite StraBe 29 | 10178 Berlin-Mitte | Postanschrift: DIHK | 11052 Berlin
Tel. 030-20308-0 | Internet: www.dihk.de



	Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtline (EU) 2024/1799 zur Förderung der Reparatur von Waren
	vom 13. Februar 2026
	A. Das Wichtigste in Kürze
	B. Inhaltliche Ausführungen (oder auch „Bewertung im Einzelnen“)
	Ausweitung der Mängelgewährleistung bei fehlender Reparierbarkeit
	Verlängerung der Gewährleistungsfrist
	Informationspflichten der Verkäufer
	Wirtschaftlichkeit der Reparaturpflicht
	Verhinderung von Reparaturen
	Hersteller aus Drittstaaten
	Inkrafttreten und Umsetzungsaufwand
	C. Ergänzende Informationen
	a. Ansprechpartner mit Kontaktdaten



